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Sie fragen — wir antworten

Frage 600 801:

Kann ich nach zwei Jahren ohne weiteres
vom Kaufvertrag zurücktreten, den ich am
22.7.1958 mit der Firma X abgeschlossen
habe.

Antwort 600 801:

Sie fragen, ob Sie nach zwei Jahren ohne
weiteres vom Kaufvertrag zurücktreten können,

den Sie am 22.7.1958 mit der Firma
X abgeschlossen haben. Ich halte folgendes

fest:
1. Auf dem unteren Teil des mir zur

Einsichtnahme unterbreiteten Vertragsformulars
steht u. a. fett gedruckt: «Der Käufer

hat von obigem Kauf mit den weitern,
umstehend erwähnten Vertragsbestimmungen
Kenntnis genommen und ein unterzeichnetes

Exemplar erhalten». Auf der Rückseite
nun steht unter Ziff. 5 (Lieferfrist) zu lesen:
«Die vereinbarte Lieferfrist wird nach
bestem Vermögen eingehalten, ist jedoch
unverbindlich. Wegen Nichteinhaltung der
Lieferfrist kann der Besteller keinesfalls
den Vertrag aufheben oder von demselben
einseitig zurücktreten oder Schadenersatz
verlangen.»

Unter Ziff. 1 (Angebot, Kauf) ist zudem
folgendes zu lesen: «Abschlüsse, Aufträge
und Vereinbarungen mit unseren Vertretern
sind für den Besteller verbindlich und können

ohne unsere Einwilligung weder ganz
noch teilweise rückgängig gemacht oder
geändert werden. Ein Auftrag gilt als von
uns akzeptiert, wenn innert 10 Tagen vom
Posteingangstag an gerechnet, keine Rück-
weisung erfolgte.»

Die Sachlage ist somit klar; von einem
stillschweigenden Zurücktreten kann keine
Rede sein.

2. Anderseits leuchtet es ein, dass eine
Firma die Lieferung eines Traktors nicht
beliebig hinausschieben kann. Bei den
heutigen Verhältnissen scheint mir eine
Lieferfrist von 2 Jahren zu lang zu sein. Sie

hätten somit die Lieferfirma mittels 3

eingeschriebenen Briefen an die Lieferung
erinnern und auf diese Weise eine
angemessene Lieferfrist und im zweiten Schreiben

unter Ansetzung eines letzten Termins
den Rücktritt vom Vertrag erwirken können.

Im dritten Schreiben, d. h. nach Ablauf
des angesetzten Termins, hätten Sie die
nunmehr erfolgte Vertragsannulierung
bestätigen können.

Bei einem solchen Vorgehen hätte
bestimmt jede Firma geliefert oder wäre
schliesslich unter dem Druck der Bestellungen

vom Vertrag zurückgetreten.

3. Ich vermute, dass in Ihrem Fall der
Kaufvertrag überhaupt noch nicht Gültigkeit

erhalten hat. Dieser enthält nämlich
den handgeschriebenen Nachsatz: «Der
Vertrag erhält Gültigkeit, wenn der alte
Traktor weg oder verkauft ist.» Vermutlich
haben Sie diesen Passus aufnehmen
lassen, damit der Vertreter gezwungen ist, für
den alten Traktor baldmöglichst einen
Käufer zu finden. Sollte, was ich annehme,
der Traktor noch nicht verkauft sein, so
wird sich der Vertreter der Firma X
unverzüglich melden, wenn auf Ihrem Betrieb ein

neuer Traktor auftaucht. Er Wird beim
Richter eine Reuegeldforderung von ungefähr

10% des Kaufbetrages anmelden. Wir
empfehlen Ihnen somit Vorsicht.

4. Eine juristische Spitzfindigkeit würde
darin bestehen, dass Sie den alten Traktor
einfach behalten und den Ihnen besser
zusagenden Traktor Y kaufen. In diesem
Falle ist der alte Traktor weder «weg» noch
«verkauft» und der am 22. Juli 1958 mit der
Firma X unterzeichnete Vertrag müsste
immer noch auf die Gültigkeit warten. Es ist
aber nicht anzunehmen, dass der Richter
ein solches Verhalten schützen würde, weil
daraus allzu deutlich die Hinterziehung
einer vertraglichen Abmachung hervorgeht.

5. Ist der alte Traktor hingegen verkauft,
aber der neue Traktor noch nicht geliefert,
so empfehle ich Ihnen, den Weg gem. Ziff.
2 hiervor zu beschreiten. -II-

Denke daran:
Im Herbst kann nasser Boden (Regen oder Tau) dem Traktorfahrer

zum Verhängnis werden!
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